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CHARTERVERTRAG ohne Vereinszugehö rigkeit  
V.2.2  vom 31.08.2012 

 

zwischen dem 

Flugsportverein Eggenfelden e.V.  
(des weiteren FSVE genannt)                                                                                           1. Vorsitzender    

und dem                                                                                                                                   

Charterer ( bzw. Vereinsmitglied) 

(des weiteren Charterer genannt)                                                                                              

  
Name, Vorname:     … … … … … … … ..................................                                                      
 
Geburtsdatum:       … … … … … … … … … … … … … … … … …  
 
Straße:           ............................................................. 
 
PLZ, Wohnort:       … … … … … … … . .................................. 
 

I.  Allgemeines 
 

1.    Der Vertrag gilt fü r alle Luftfahrzeuge / Luftsportgeräte des FSVE. 
 
2. Der Vertrag wird nur bei der ersten Charterung vorgelegt und gilt fü r jede weitere Benutzung der 

Luftfahrzeuge/Luftsportgeräte bis auf Widerruf. Des Weiteren wird die Akzeptanz des Chartervertrages 
bei jeder Reservierung ü ber Onres24  erneut  bestätigt. 

 
3. Der FSVE ü berlässt seine Luftfahrzeuge/Luftsportgeräte ausschließlich fü r nicht - gewerbliche Zwecke. 
 
4. Der Charterer ist nicht berechtigt, das vom FSVE gecharterte Luftfahrzeug / Luftsportgerät weiter zu  

vermieten oder die Bedienung einem Dritten zu ü berlassen. 
 
5. Festgestellte Schäden oder Funktionsuntü chtigkeiten an den Luftfahrzeugen / Luftsportgeräten mü ssen 

umgehend dem FSVE gemeldet werden. 
  

II.  Rechte und Pflichten des FSVE 
 

1 . Die Luftfahrzeuge/Luftsportgeräte des FSVE sind Haftpflicht-, Sitzplatzunfall-, Passagierhaftpflicht- und 
Kasko (€  2.000,- Selbstbeteiligung) versichert. 

 
2. Der FSVE ü bergibt dem Charterer ein nach den gesetzlichen Bestimmungen einwandfreies 

Luftfahrzeug/Luftsportgerät. 
 
3. Der FSVE behält sich vor, zur Gewährleistung der Flugsicherheit den Piloten zu ü berprü fen und 

gegebenenfalls die Benutzung der Luftfahrzeuge / Luftsportgeräte einzuschränken bzw. zu untersagen 
(Startverbot). Die vorgenannte Entscheidung trifft eine 3-kö pfiges Sicherheitsgremieum des FSVE nach 
dem einfachen Mehrheitsprinzip. 
Anmerkung:  Das Sicherheitsgremium setzt sich zusammen aus dem ersten oder zweiten Vorsitzenden, 
einem weiteren Mitglied der Vorstandschaft und einem Fluglehrer des FSVE. 
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III.  Rechte und Pflichten des Charterers 

 
1. Der Charterer versichert, dass er eine gü ltige Lizenz und die Einweisung von einem Fluglehrer des FSVE  

auf das von ihm benutzte Luftfahrzeug- /Luftsportgeräte-Muster hat. 
 
2. Die Luftfahrzeuge / Luftsportgeräte des FSVE sind nach den einschlägigen gesetzlichen    Bestimmungen 

und nach den vom Herstellerwerk aufgelegten Handbü chern zu  fü hren. 
 
3. Der Charterer trägt als alleinverantwortlicher Luftfahrzeug-/ Luftsport-gerätefü hrer die volle Verantwortung 

fü r das Luftfahrzeug/ Luftsportgerät. Dies trifft auch fü r den Treibstoff- und Schmierstoffevorrat zu. 
 
4. Die in den Checklisten vorgeschriebenen Kontrollen sind vor, während und nach dem Betrieb des  

Luftfahrzeugs / Luftsportgerätes durchzufü hren. 
 
5. Der Charterer verpflichtet sich, die hö chstzulässigen Betriebswerte, Abfluggewicht,  Geschwindigkeit,    

Hö chst- und Dauerdrehzahl nicht zu ü berschreiten und das Luftfahrzeug / Luftsport gerät allgemein  
schonend zu behandeln. 

 
6. Während des Aufenthalts auf einem anderen Flugplatz ist das Luftfahrzeug / Luftsportgerät 

ordnungsgemäß abzustellen und zu verankern bzw. bei gegebener Mö glichkeit auf eigene Kosten in einer 
Halle unterzustellen. 

 
7. Im Falle eines Schadens verpflichtet sich der Charterer unverzü glich den FSVE zu benachrichtigen.  
 (Ein Vorstandsmitglied oder den Motorflugreferenten) 
 
8. Nach Beendigung des Fluges hat der Charterer das Luftfahrzeug / Luftsportgerät wieder auf den 

vorgesehenen Hallenplatz zu stellen und die Hallentore zu schließen. Die Frontscheibe (nur 
Mikrofasertuch und Reinigungsspray)  sowie die Flächen- und Leitwerksnasen sind zu reinigen.  

 
8a   D-EFSV:  Wegen heller Lederausstattung wird zu einem pfleglichen Umgang aufgefordert. Dazu bitte:    
             − Nur mit sauberer Kleidung und sauberen Schuhen betreten. 

            − Anstelle von Kugelschreibern oder Tintenschreibern dü rfen nur noch Bleistifte 
und wasserlö sliche Filzschreiber verwendet werden! 

            − Auch der Kabinenboden muss sauber gehalten werden. (evtl. auskehren) 
 
9. Der Charterer ist verpflichtet, die Bordbucheintragung, den Eintrag in die Zählerliste und den Eintrag in 

ONRES24, die die Grundlage der Gebü hrenabrechnung sind, unverzü glich und gewissenhaft 
vorzunehmen. Dazu gehö rt auch das Aufaddieren der Seiten und der Ü bertrag der Starts und Flugzeiten. 
Der Nachbenü tzer kontrolliert dies und vermerkt etwaige Unstimmigkeiten. 

 
10. In den Luftfahrzeugen/Luftsportgeräten des FSVE besteht absolutes Rauchverbot. 
 
11.   Landungen auf Graspisten ist grundsätzlich untersagt. 
 
12. Verstö ße gegen die Pflichten im Sinne des vorstehenden Abschnitts werden mit einem Bußgeld bis zu 50 

€  belegt. Im krassen Einzelfall muss auch eine Reinigung bezahlt werden! 
 

 
IV.  Haftung 

 
1. Der Charterer haftet ohne Einschränkung fü r sämtliche dem FSVE entstehenden Schäden, soweit diese 

von Ihm fahrlässig, grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurden. Ferner haftet er fü r Schäden, die 
durch Verstoß gegen die gesetzlichen Bestimmungen verursacht wurden. 
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V.  Nutzungsdauer 
 
 
 

1 . Jeder Charterer hat die Mö glichkeit, seine beabsichtigte Charterung ü ber das Internet bei 
ONRES 24, entweder selbst oder ü ber einen anderen Berechtigten vormerken zu lassen. 

 
2.  An Samstagen, Sonn- u. Feiertagen beträgt das Verhältnis Flugzeit zur Reservierungs-    
  zeit  =  1:3, d.h. Mindestberechnung = 1/3 der Reservierungszeit. 

 (Beispiel: Wird ein Luftfahrzeug/Luftsportgerät fü r 3 Std. reserviert, so ist mind. 1   Stunde 
  zu fliegen bzw. wird mindestens 1 Stunde verrechnet). 
 

3.  An Werktagen beträgt das Verhältnis Flugzeit zur Reservierungszeit = 1:4, d.h.  
  Mindestberechnung = 1/4 der Reservierungszeit. 

  (Beispiel: Wird ein Luftfahrzeug/Luftsportgerät fü r 4 Std. reserviert, so ist mindestens 1    
Stunde zu fliegen bzw. wird mindestens 1 Stunde verrechnet). 
 

4. Fü r die Charterung von mehr als einem Tag ist das Einverständnis des FSVE einzuholen 
(Erster oder Zweiter Vorsitzender oder Referent fü r Motorflug bzw. Motorsegler/Segelflug bzw. 
Ultraleicht). 

 
5. Der Charterer hat dafü r Sorge zu tragen, dass das von ihm gecharterte Luftfahrzeug/ 

Luftsportgerät am Ende der reservierten Zeit an seinem Heimatflugplatz (Eggenfelden) wieder 
zur Verfü gung steht. Sollte dies dem Charterer aus div. Grü nden (z.B. Wetter, Planung) nicht 
mö glich sein, hat er fü r die Kosten des Rü cktransports aufzukommen. Die Rü ckfü hrung durch 
einen dritten Piloten bedarf der ausdrü cklichen Genehmigung durch den FSVE. (Erster oder 
Zweiter Vorsitzender oder Referent fü r Motorflug bzw. Motorsegler/Segelflug bzw. Ultraleicht). 

 
6. Wird das Luftfahrzeug/Luftsportgerät im geplanten Reservierungszeitraum nicht benö tigt, hat 

der Charterer die Pflicht, die Reservierung zu stornieren oder jemanden damit zu beauftragen. 
Wird nicht - oder zu spät - storniert, wird der Flug als durchgefü hrt berechnet (1/3 an Samstag, 
Sonn- und Feiertagen, bzw. 1/4 an Werktagen der Reservierungszeit). Der 
Reservierungsanspruch erlischt, wenn der Charterer nicht zum Zeitpunkt der Reservierung am 
Flugplatz erschienen ist. Dies gilt nicht, wenn von Seiten des Charterers ein Ersatzpilot gestellt 
wird, der die Flugzeit lt. Reservierungszeit ü bernimmt. 

 
7. Der Reservierungsmodus gilt auch fü r die Fluglehrer bzw. deren Flugschü ler. 
 
8. Die fü r die Schulung deklarierten Luftfahrzeuge/Luftsportgeräte stehen vorzugsweise der 

vereinseigenen Flugschule zur Verfü gung. 
 
9. Eine Vercharterung der mehrsitzigen Flugzeuge ü ber einen längeren Zeitraum zur gleichen 

Zeit ist nicht mö glich, d.h. dass eine 4-sitzige Motormaschine in der Regel zumindest ü ber das 
Wochenende nur am Platz oder fü r kü rzere Streckenflü ge zur Verfü gung gestellt werden kann. 
Ausnahmen kann der Vereinsvorstand im Einzelfall gewähren. 

 
10.  Einsätze fü r die Luftrettungsstaffel Bayern e.V. im Rahmen des   Katastrophenschutzes und    

Prü fungsflü ge durch das Luftamt oder LBA haben Vorrang und heben den aus einer   
Reservierung hergeleiteten Nutzungsanspruch auf. 
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VI.  Verfahren bei technischen Stö rungen 

 
 
1. Sollte es dem Charterer bei Ü berlandflü gen wegen einer technischen Stö rung nicht mö glich sein, 

innerhalb des Reservierungszeitraumes nach Eggenfelden zurü ckzukehren, hat er unverzü glich den 1. 
oder 2. Vorsitzenden oder, wenn keiner erreichbar ist, den Motorflugreferenten ü ber die Art der Stö rung 
zu informieren und deren Entscheidung ü ber das weitere Vorgehen abzuwarten. 

 Der Charterer hat vor Ort alle mö glichen Maßnahmen zur Vermeidung weiterer Schäden zu treffen. 
 
2. Von Vereinsseite werden alle notwendigen Maß nahmen ergriffen, um das Luftfahrzeug wieder flugbereit 

zu machen und die Rü ckfü hrung nach Eggenfelden in die Wege zu leiten. 
 
3. Bei technischen Stö rungen, die der Pilot nicht zu vertantworten hat, erlischt der Chartervertrag mit 

Eintritt der Stö rung und es entstehen dem Charterer keine weiteren Kosten. 
 
4. Schäden, die der Charterer zu verantworten hat, sind von ihm zu begleichen, sofern nicht eine 

Versicherung dafü r eintritt. Dies gilt auch fü r Kosten, die durch den Mehraufwand (Reise-, Ü ber-
nachtungskosten und dergleichen) der Reparatur und Rü ckholung entstehen. Abweichende Regelungen 
kann der Vorstand - auch im Einzelfall - beschließen. 

 
 

 
VII.  Charterpreis 

 
1.  Der Charterpreis errechnet sich aus der Motorlaufzeit lt. Betriebsstundenzähler (ersatzweise aufgrund 

der Flugzeit). In jedem Luftfahrzeug/Luftsportgerät befindet sich eine Zählerliste, in welche jeder 
Benutzer seine abgeflogenen Zählereinheiten einzutragen hat.  Der Charterer ü berzeugt sich von der 
Richtigkeit der Eintragungen seines Vorgängers. 

 
2. Es gelten die jeweils gü ltigen Charterpreise laut Gebü hrenordnung des FSVE. 
 
3. Der FSVE behält sich Preisänderungen jederzeit vor. 
 
4. Im Charterpreis sind alle Kosten fü r Kraft- und Schmierstoffe enthalten. Werden derartige Kosten auf 

fremden Flugplätzen aus zwingenden Grü nden verauslagt, wird eine Erstattung nur in Hö he des Preises 
durchgefü hrt, der auf dem Verkehrslandeplatz Eggenfelden berechnet werden wü rde. 

 
5. Abgerechnet wird im Voraus Mindestanzahl ist 5 Stunden. Das heißt, dass bei der ersten Charterung 5 

Stunden berechnet werden und bar bezahlt werden mü ssen. Sind diese 5 Stunden abgeflogen kö nnen 
wieder 5 weitere Stunden gekauft werden. Fü r diese weiteren Stunden kann per Bankeinzug bezahlt 
werden. 

 
6. Fü r jegliche Tätigkeiten, die der Charterer unterlässt (z.B. Reinigung, Eintragungen, Verstö ße gegen die 

Hallenordnung u.a.) und die ersatzweise ein Anderer zu erbringen hat, werden in der Regel mit einem 
"Bußgeld", dessen Hö he in einem von der  Mitgliederversammlung genehmigten  Katalog aufgelistet ist,  
geahndet und vom Guthaben (5) abgezogen. Weist das Guthaben des Charterers keine Deckung mehr 
auf, so ist dieser verpflichtet, den fälligen Betrag in bar sofort beim Schatzmeister zu erbringen, 
ansonsten gilt sofortiges Startverbot. 
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VIII. Schlussbestimmungen 

 
1. Der Charterer bestätigt durch seine Unterschrift, dass er den Chartervertrag in der vorliegenden Form 

gelesen und verstanden hat. Mü ndliche Nebenabreden haben keine Gü ltigkeit. 
 
2. Sollte ein Teil oder Abschnitt dieses Vertrages rechtsunwirksam sein oder werden, bleiben die ü brigen 

Vereinbarungen davon unberü hrt wirksam. 
 
3. Erfü llungsort ist Eggenfelden. 
 
4. Fü r alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Streitigkeiten wird als Gerichtsstand Eggenfelden 

vereinbart. 
 
5. Mit Abschluss dieses Chartervertrages verzichtet der Charterer auf Ansprü che und   

Schadensersatzansprü che jeglicher Art gegen den Flugsportverein Eggenfelden e.V. fü r sich, seine 
Erben und sonstige Rechtsnachfolger. 

 
6. Dieser Vertrag besteht aus 5 Seiten und wurde von der Vorstandschaft in dieser Version 2.2 am 

31.08.2012 beraten und beschlossen. 
 Bitte beachten Sie III.8a  und  III.11 
 
 
 
Eggenfelden, den  31.08.2012 
 
 
Flugsportverein Eggenfelden e.V.                                      .                      Charterer  
 
 
 
 
 
… … … … … … … … … … … … … … ..                                            … … ..… … … … … … … … … … … ..…  
Michael Schmid, 1.Vorsitzender                                       Unterschrift:   Name und Vorname   - 

Ende des Vertrages - 


